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Sinnvolle Kühlerfigur
Vorsicht, Frau am Steuer

Nüchtern betrachtet
Da hat es eine sich durch viele Monate
ziehende Häkelei zwischen der PTT auf
der einen und mehreren Organisationen
auf der anderen Seite ergeben, die erst
jetzt abgeschlossen wurde. Eine Häkelei,
die vor dem Bundesgericht ausgetragen
wurde. Das war gut so. Weil Dinge, die

jedermann angehen, auch jedermann
erfahren soll, damit er imstande sei, sich

ein eigenes Urteil zu bilden. Die
Vorgeschichte - kurz skizziert:
Auf Gesuch der Aktion (Gesundes Volk>
hatte die eidgenössische Postverwaltung
in verschiedenen Städten neben dem
Poststempel eine Werbeflagge mit dem Text
<Mehr Verantwortung - Weniger Alkohol

> und einer daneben abgebildeten
Weinflasche eingeführt. Darob ergrimmten die

eingangs Erwähnten. Mit Nachdruck
verlangten sie von der PTT nämlich die
sofortige Zurückziehung der Werbefahne.

Daraufhin zog die PTT diese Flagge
wohl ein, hißte aber eine andere: aus
der Weinflasche war nun ein Auto
geworden und der Text lautete jetzt <Mehr

Verantwortung - Kein Alkohol am
Steuer> - was auch nicht schlecht war!
Jedermann, ob nun ein Nicht-Alkoholiker

oder einfach ein Glücklicherweise-
noch-nicht-zu-Tode-Gefahrener, konnte
damit einverstanden sein. Nicht
einverstanden waren indessen die Produzenten
und Vermittler des Alkohols, weshalb
der unschöne Handel in Form einer
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor Bundesgericht

gelangte.

Der Ausgang war für jeden
Nüchterndenkenden ohne weiteres voraussehbar.
Aber da das Streitobjekt hier ja gerade
der die klare Urteilsfähigkeit trübende
Alkohol war, so mußte, wer das Glas
durchaus bis zur Neige hatte leeren wollen,

auch den Bodensatz schlucken.

Das Bundesgericht entschied: Unrecht
haben die Herren vom Alkohol, Recht
haben die PTT. Es bleibt also bei der

Werbeflagge <Mehr Verantwortung -
Kein Alkohol am Steuer!) (wenn auch

den Beschwerdeführern zu ersparen sei,

diesen Stempel auf ihren eigenen
Postsendungen anzubringen!)
Wir meinen: wenn künftig nur ein
einziger Automobilist mehr pro Tag
eingedenk dieser Mahnung beschließt,
seinen Durst auf andere Art zu löschen als

mittels alkoholischer Getränke, um seine

Frische und Reaktionsfähigkeit am Steuer
intakt zu erhalten - der eigenen Sicherheit,

wie auch der seiner Mitmenschen
zuliebe, ob sie die Straße als Fußgänger
oder als Fahrer benutzen - so hat sich
der Streit um die Werbeflagge gelohnt,
und erst recht hat es sich gelohnt, ihr
Anliegen vor das Bundesgericht zu tragen.
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